
Schritt: Immobilie geerbt: annehmen 
oder ausschlagen?

EINE SCHRITT-FÜR-
SCHRITT-ANLEITUNG

RATGEBER FÜR 
IMMOBILIEN ERBEN

Bei Immobilienerbe nicht übereilt, aber zügig handeln

FAZIT: 

Quelle: 

www.fischer-immobilien-muenchen-erbrecht.de/blog/
ratgeber,immobilien-erben-eine-schritt-fuer-schritt-anleitung

Auswählen

1

Schritt: Immobilienerbe angenommen 
und Grundbuch ändern lassen2

Schritt: Eigennutzung, Verkauf, 
Vermietung3

Schritt: Wie verkaufe ich die Immobilie 
und fällt darauf eine Steuer an?5

Schritt: Auflösung der Erbengemeinschaft6

Schritt: Wie viel ist die Immobilie wert?4

Gründe fürs Ausschlagen:
Hohe Hypothek
Immobilie in 
schlechtem Zustand
Emotionale Gründe

ACHTUNG: 
Frist für Erbausschlagung 
beträgt 6 Wochen

BEI UNKLARHEITEN: 
Immobilienmakler oder Gutachter heranziehen!

SIE BRAUCHEN:

Notarielles Testament
oder rechtsgültigen Erbvertrag
oder kostenpflichtigen Erbschein 
(vom Amtsgericht)

ACHTUNG: 
Umschreibung des Immobilieneigentums kostenfrei innerhalb 
von 2 Jahren nach Erbfall. Danach fällt Gebühr an, die sich am 
Grundstückswert orientiert.

Verkauft man die Immobilie sofort weiter, muss das Grundbuch 
nicht umgeschrieben werden, da sich der Eigentümer durch den 
Verkauf ändert (spart Aufwand und Geld).

ENTSCHEIDEN:

1. Immobilie behalten und selbst       
    nutzen
2. Immobilie behalten und vermieten
3. Immobilie verkaufen

TIPP FÜR ERBENGEMEINSCHAFTEN: 

Haus verkaufen für eine gerechte 
Aufteilung des Erbes, um spätere 
Streitigkeiten zu vermeiden.

Erstellung eines Gutachtens
Wichtig für die Erben wegen 
Verkauf und dem Bestimmen 
der evtl. Erbschaftssteuerlast.

zu verkaufen

Optimal ist Verkauf durch 
erfahrenen Makler, um 
schnell einen Käufer zu 
finden und Aufwand, Zeit 
und Geld zu sparen.

Nach Aufteilung der Erbmasse 
an alle Erben, löst sich die 
Erbengemeinschaft auf.

Informieren Sie sich bereits im Vorfeld über das Thema Immobilienerbe. Mit 
wertvollen Basisinformationen können Sie nach dem Erbfall versierter 

agieren. Bei Unsicherheiten sollten Sie immer einen Experten zurate ziehen, 
der Sie allumfassend und individuell berät.

NOTARIELLES 
TESTAMENT

OPTIONEN:

1. Bei Immobilienerbe:
    - Einer der Erben erhält Immobilie und zahlt die anderen        
      Erben aus (Bargeld, Schmuck oder Wertpapier falls    
      vorhanden)
    - Verkauf der Immobilie: Auszahlung aller Erben mit dem 
      Verkaufsgewinn.

2. Bei Barvermögen:
     - Auszahlung aller Erben mit Bargeld.

Ja
Nein
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